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Unter Änderung des Beschlusses der Kammer vom 
1. Dezember 2025 (18a L1733/25.A) wird die aufschiebende 
Wirkung der Klage (18a K 5196/25.A) gegen die in Ziffer 3. 
des Bescheides der Antragsgegnerin vom 1. September 2025 
geregelte Abschiebungsandrohung mit vorrangigem Zielstaat 
Griechenland angeordnet. 

Die Kosten des Verfahrens, für das Gerichtskosten nicht 
erhoben werden, trägt die Antragsgegnerin. 

 

G r ü n d e : 

 

Keiner Entscheidung bedarf, ob der Beschluss der Kammer vom 1. Dezember 2025 – 

18a L 1733/25.A auf den dem Tenor sinngemäß entsprechenden Antrag vom 

1. Dezember 2025 gemäß § 80 Abs. 7 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung 

(VwGO) aufgrund veränderter, im Ausgangsverfahren ohne Verschulden des 

Antragstellers nicht geltend gemachter Umstände durch das Gericht wie tenoriert zu 

ändern war. Denn die Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage 18a K 

5196/25.A gegen die in Ziffer 3. des Bescheides der Antragsgegnerin vom 

1. September 2025 geregelte Abschiebungsandrohung mit vorrangigem Zielstaat 

Griechenland war von Amts wegen gemäß § 80 Abs. 7 Satz 1 VwGO im 

Ermessenswege geboten.  

Nach der genannten Vorschrift kann das Gericht der Hauptsache Beschlüsse über 

Anträge nach § 80 Abs. 5 VwGO jederzeit ändern oder aufheben.  

Die Einzelrichterin hat von dem ihr nach § 80 Abs. 7 Satz 1 VwGO eröffneten 

Ermessen wie tenoriert Gebrauch gemacht.  

Die Rechtmäßigkeit der streitgegenständlichen Abschiebungsandrohung begegnet im 

maßgeblichen Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung angesichts des Vorbringens 

des Antragstellers, akut an Tuberkulose erkrankt zu sein und sich deswegen bis auf 

Weiteres in stationärer Behandlung zu befinden, im Hinblick auf § 34 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 4 des Asylgesetzes (AsylG) erheblichen Bedenken. Hiernach erlässt das 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bundesamt) nach den §§ 59 und 60 Abs. 10 

des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) eine Abschiebungsandrohung, wenn der 

Abschiebung namentlich der Gesundheitszustand des Ausländers nicht 

entgegensteht.  




